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Dorf und Landesherrschaft 
Weingarten zwischen Kurpfalz und Baden 1800-18301 

" 

1803 - diese Jahreszahl steht in Südwest-
deutschland für „die" Säkularisation, ,,den" 
Übergang vieler geistlicher und einiger welt-
licher Fürstentümer an Baden oder Württem-
berg, ,,das" Ende des Alten Reiches und damit 
des territorialen Flickenteppichs am Oberrhein. 
Die vermeintliche Eindeutigkeit der Begriffe, 
die auch an eine Einheitlichkeit der Abläufe und 
ihrer Folgen denken lässt, will uns glauben 
machen, es könne hier über ein klar bestimm-
bares Ereignis und dessen Auswirkungen 
gesprochen werden. Einheitlich, gewiss, war 
manches: die Inbesitznahme der Städte und 
Dörfer in den Entschädigungsländern durch 
badische Kommissare, das Anschlagen der 
markgräflichen Patente, das Befestigen der 
neuen landesherrlichen Wappen. Bei näherem 
Hinsehen aber erschöpft sich das Einheitliche 
im bloß Äußerlichen, während die Vorausset-
zungen und vor allem die Folgen der Ereignisse 
von 1802/03 von Ort zu Ort, von Region zu 
Region höchst unterschiedlich waren, vor allem 
auch hinsichtlich ihrer Intensität und Reich-
weite.2 Dass etwa ein Dorf wie Schielberg bei 
Frauenalb, praktisch die Arbeitersiedlung der 
dortigen Klosterbediensteten, durch die Auf-
hebung der Nonnengemeinschaft in seiner 
Struktur deutlich massiver betroffen war als 
eine beliebige Bauerngemeinde ohne direkte 
ökonomische Verflechtungen mit einer Ordens-
niederlassung, liegt auf der Hand. 

Die Geschichte der Dörfer und Städte im 
Zeitalter des Reichsdeputationshauptschlusses 
zu schreiben wird daher letztlich immer 
bedeuten, sie zu vereinfachen - oder aber sich 
mit konkreten Fallstudien über einzelne 
Gemeinden zu bescheiden. Der ehemals kur-
pfälzische Ort Weingarten, zwischen Karlsruhe 
und Bruchsal gelegen, bietet ein anschauliches 

Badische Heimat 2/2003 

Beispiel für eine der vielen möglichen Sonder-
entwicklungen in jener Epoche. Die spezi-
fischen Bedingungen in Weingarten hatten vor 
1800 ebenso spezifische Strukturen entstehen 
lassen, die sich jedoch nach dem Übergang an 
Baden zum großen Teil nicht mehr halten 
ließen. Hier wie meistenorts kristallisierten 
sich dessen weitreichendere Folgen erst all-
mählich heraus und traten schließlich mit einer 
Verzögerung von Jahren zutage. 

EINE INSEL UND EIN 
MITTELZENTRUM FÜR SICH 

Als „Exklave" der Kurpfalz, deren rechts-
rheinisches Zentrum im Raum Heidelberg, 
Mannheim und Schwetzingen lag, glich der 
allenthalben von Ländergrenzen umgebene Ort 
Weingarten einer territorialen und verwal-
tungsrechtlichen Insel. Schon beim Besuch 
eines Nachbardorfes ging der Weingartener, in 
den Worten und im Verständnis jener Zeit, ins 
,,Ausland": Unter- und Obergrombach, Bü-
chenau sowie Jöhlingen gehörten dem Hoch-
stift Speyer zu, nach Süden und Westen stieß 
die Weingartener Gemarkung an die der 
badischen Orte Berghausen, Grötzingen, 
Blankenloch und Staffort. Die Reglements an 
diesen Grenzen waren nicht ohne Strenge, vor 
allem in Krisenzeiten nicht, und zumindest 
zwischen Kurpfalz und Baden musste an den 
Schlagbäumen der Auslandszoll entrichtet 
werden. Das später verfallene „Werrenhäusle" 
an der Gemarkungsgrenze zwischen Wein-
garten und Grötzingen stand auch nach 1803 
noch als Relikt und Erinnerung an die 
territoriale Zerrissenheit der Oberrheinlande, 
während sich für die Überstellung von De-
linquenten zwischen Weingarten und Unter-
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grombach eigens ein aufwändiges Prozedere 
entwickelt hatte, von dem im Jahre 1745 
berichtet wird: ,,Zu Mercken. Daß bey aus-
lieferung der Malefizpersohnen zwischen Chur-
pfältzfisch} Weingarther und untergrombacher 
gemarckung uhralter gebrauch seye mitten in 
dem Wassergraben so zwischen beeden gemar-
ckungen über die land=Straß taufet und schei-
det, die beede Kärch rückwerths zusammen zu 
schieben und solcher gestallten den Male-
ficanten gegenEinandter auszulieferen ". 3 

Die Folge einer strengen Auslegung des 
Grenzbegriffs war, dass Streitigkeiten zwischen 
Weingarten und seinen Nachbarorten im 
äußersten Fall zu regelrechten diplomatischen 
Verwicklungen führten konnten, in die wo-
möglich mehrere südwestdeutsche Fürstenhöfe 
verwickelt wurden. Und solche Streitigkeiten 
entzündeten sich immer wieder, etwa im 
Oktober 1725, als die Knechte einer kurpfäl-
zischen Jagdgesellschaft, die im Weingartener 
Wald pirschen wollte, sich in Untergrombach zu 
Übergriffen und Sachbeschädigungen hinreißen 
ließen. Diese schlechte Erfahrung führte dazu, 
dass im Folgejahr beim selben Anlass erhebliche 
Sicherheitsmaßnahmen auf speyerischer Seite 
ergriffen wurden. Die Grenzen von Ober- und 
Untergrombach gegen Weingarten hin wurden 
„mit notwendiger Mannschaft" besetzt; die 
Männer sollten darauf achten, ,,daß kein eingriff 
von dorth herüber beschehen mögte". 4 

Nicht nur - wie in diesem Beispiel - ein Jahr 
lang, sondern drei ganze Jahrhunderte hin-
durch zog sich ein Streit zwischen Weingarten 
und dem badischen Dorf Staffort um Ge-
markungsflächen und damit um die Nutzung 
von Wäldern und Wiesen hin. Immer wieder 
eskalierte die Auseinandersetzung und kam es 
zu Eingriffen über die Pfinz hinweg, deren 
Bachlauf zugleich die Landesgrenze markierte. 
In den Jahrzehnten vor dem Übergang Wein-
gartens an Baden entwickelte sich aus dem 
langlebigen Streit zwischen beiden Gemeinden 
schließlich eine regelrechte Feindschaft, die 
erst 1806 durch förmliche Verträge mit ein-
deutigen Regelungen der künftigen Besitz-
ansprüche und Grenzziehungen beigelegt 
werden konnte.5 

In organisatorischer Hinsicht war Wein-
garten vor 1803 dem kurpfälzischen Oberamt 
Bretten zugeordnet, das als administratives 
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Zentrum und Repräsentant landesherrlicher 
Macht den unzusammenhängenden südlichen 
Streubesitz der Pfalzgrafschaft im Kraichgau 
verwaltete. Auf einer äußerst zerstückelten 
Fläche von insgesamt rund 2,5 Quadratmeilen 
übte das Oberamt die Kontrolle über kaum ein 
Dutzend Städte und Dörfer aus,6 darunter 
territorial völlig isolierte Gemeinden wie 
Zaisenhausen, Heidelsheim und das relativ 
große Weingarten, das seit dem Jahr 1379 zur 
Kurpfalz gehörte und anfangs des 19. Jahr-
hunderts fast 2100 Einwohner, davon rund 400 
Bürger zählte.7 Immerhin fünfzehn Kilometer 
Luftlinie trennten die Exklave Weingarten von 
ihrer Amtsstadt Bretten. 

Der kurpfälzischen Organisationsstruktur 
entsprechend waren diese Gemeinden weitest-
gehend von ihren Oberämtern abhängig. An der 
Spitze des Ortes stand der Schultheiß - als 
Mittler zwischen Gemeinde und oberamtlicher 
Verwaltung, doch mit nur geringen Befugnissen 
ausgestattet und der Bürde behaftet, sich als 
Aufsichtsbeamter des Oberamtes streng an die 
Weisungen seiner vorgesetzten Behörde halten 
zu müssen. Gewählt wurden die Schultheißen 
zwar aus den Gemeinden heraus, doch scheinen 
die Oberämter schon vorher eine Auswahl 
genehmer Kandidaten getroffen zu haben, die 
sie hernach ohne Zögern und Vorbehalt offiziell 
bestätigen konnten. So war die Selbstver-
waltung der Gemeinden also nur scheinbar,8 

wobei jedoch auf einer Insel wie Weingarten die 
Gesetze zuweilen anders sein konnten als im 
territorial geschlossenen Kernland - zwar 
natürlich nicht formal , wohl aber hinsichtlich 
ihrer praktischen Umsetzung. Das Brettener 
Oberamt war, jedenfalls nach den Maßstäben 
jener Zeit, weit weg, und der Ortsverwaltung 
war es offenbar „durch Misbrauch und 
Connivenz [Nachsicht, Blindheit] der Ober-
beamten" gelungen, ihre Kompetenzen weit 
über die Grenzen des Üblichen hinaus aus-
zudehnen.9 Der scheinbare Machtzuwachs, den 
die lokalen Amtmänner auf diese Weise 
erlangten, hatte zweifellos auch Einfluss auf das 
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein der 
Weingartener Bürgerschaft. 

Dies um so mehr, als in der kurpfälzischen 
Exklave Weingarten aus Gründen der prak-
tischen Erfordernis eine Reihe von Behörden 
angesiedelt waren, die dem Marktflecken 
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Der kurpfälzische Marktflecken Weingarten, zwischen Karlsruhe und Bruchsal gelegen, auf einem Gemälde aus dem späten 16. 
oder frühen 17. Jahrhundert (neuzeitliche Kopie). Gut zu erkennen ist der massive dreistöckige Wacht- und Wartturm auf dem 
Turmberg, der ursprünglich eine ziegelgedeckte Haube trug. Diese dürfte während der Kriegswirren von 1689 einem Brand zum 
Opfer gefallen sein. Noch beim Übergang Weingartens an Baden bot der Turm den Anblick einer baufälligen Ruine. 

gewissermaßen den Charakter eines „Mittelzen-
trums" verliehen. ,,Seit mehreren Jahrhunder-
ten", heißt es mit spürbarem Bürgerstolz in 
einem Schreiben der Gemeindeverwaltung vom 
19. April 1804, ,,genoß der [Ort) Weingarten das 
Vorrecht, seine nötigen Beamte in der Mitte zu 
haben, und selbst der benachbarten Stadt Dur-
lach in allen municipal Rechten gleich zu 
stehen. "10 Eine eigene Gerichtsschreiberei, 
Amtskellerei und Ausfautei, zuständig für Nach-
lassfragen, sowie schließlich eine Pflegereiver-
waltung des in Weingarten begüterten Deutsch-
ritterordens hatten im Dorf ihren Sitz11 - alle-
samt Behörden, denen in zusammenhängenden 
Territorien oft ein Dutzend und mehr Gemein-
den zugeordnet waren, deren Tätigkeit aber im 
isolierten Weingarten allein diesem einen Fle-
cken galt. Weingarten war damit ein Mittelzent-
rum in sich selbst und für sich selbst, ohne 
Peripherie, ohne zugewandte Orte und als sol-
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ches nur denkbar in dieser spezifischen Insel-
lage. 

Die Vorteile einer derartigen Behörden-
dichte für die Weingartener lagen auf der Hand. 
Kurze Wege in vielen Verwaltungsfragen 
erleichterten das Leben der Einwohner, und so 
fährt denn auch das Schreiben vom April 1804 
fort: ,,Die Erfarung spricht zu laut dafür, 
welches Glück für einen Ort seie, jene Beamten 
in seinem Schoose zu haben, welchen blas die 
nötigen Arbeiten der lnwohnerschaft anver-
trauet sind, und welche bei entstehenden 
Zweifeln aus den bei Handen habenden Akten, 
ohne besondem Kosten, schleunige Belehrung 
zu geben wissen. "12 überdies stärkte die 
Anwesenheit der Behörden die Wirtschaftskraft 
der Gemeinde, da die Amtleute ihre Geld-
besoldung vorwiegend hier vor Ort umsetzten. 
Diese Annehmlichkeiten mögen den Nachteil 
weit überwogen haben, dass die territoriale Iso-
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lierung des Dorfes eine Schlichtung von Kon-
flikten mit Nachbarorten erschwerte, wenn sie 
in aufwändiger Form über Landesgrenzen 
hinweg erfolgen musste. 

WEINGARTEN WIRD BADISCH 

Nach dem Frieden von Luneville 1801 rück-
te nicht nur das Ende der geistlichen Fürstbis-
tümer und Klosterherrschaften, sondern auch 
die Auflösung der Kurpfalz in ihrer bisherigen 
Form näher. Mit den großzügigen territorialen 
Entschädigungen, die Napoleon Bonaparte dem 
Markgrafen von Baden und dem Herzog von 
Württemberg dafür gewährte, dass sie ihre 
linksrheinischen Besitzungen an Frankreich 
abtreten mussten, entstanden zwei neue Mittel-
staaten im deutschen Südwesten, denen fortan 
die Funktion eines Puffers zukommen sollte.13 
„Die wirklich bestimmenden Gründe für die 
französische Politik sind zweifellos nur in der 
richtigen Erkenntnis des eigenen Vorteils zu 
suchen. Ein starker Staat im Süden Deutsch-
lands, der sich stets bewußt blieb, Napoleon 
seine Existenz zu verdanken, mußte ihm als 
Gegengewicht gegen Oestreich von großem 
Nutzen sein. "14 

Als einzigem weltlichem Kurfürstentum 
rechts des Rheins drohte damit auch der Kur-
pfalz, die im ausgehenden 18. Jahrhundert 
durch Erbfolge an die Wittelsbacher gefallen 
war und von München aus regiert wurde, die 
Auflösung. Nach diffizilen diplomatischen Ver-
handlungen wurden die Ämter Ladenburg, 
Heidelberg und Bretten mit den Städten Mann-
heim und Heidelberg im allgemeinen Ent-
schädigungsplan des Frühjahrs 1802 dem Mark-
grafen von Baden zugeschlagen. 

Als einen erklecklichen Fang indes konnte 
der badische Landesherr die Kurpfalz kaum 
empfinden. Das Territorium war eminent über-
schuldet, war durch schlechte Verwaltung und 
Kriegslasten verarmt, und so fiel letztlich doch 
nur ein Land der napoleonischen „Flurberei-
nigung" zum Opfer, das zuvor durch selbst zu 
verantwortende Fehlentwicklungen den Boden 
für eine solche staatspolitische Entscheidung 
geebnet hatte. Die Gesamtschuld der rechts-
rheinischen Pfalz belief sich auf mindestens 9 
Millionen Gulden, jährlichen Einnahmen von 
650 000 Gulden standen Ausgaben in Höhe von 
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annähernd 760 000 Gulden entgegen - mithin 
ein fortgesetztes Defizit von 110 000 Gulden. 
Für die Oberämter Heidelberg, Ladenburg und 
Bretten belief sich dieses Verhältnis auf 400 000 
Gulden Einnahmen bei über 466 000 Gulden 
jährlicher Ausgaben. Auch die noch Mitte des 
18. Jahrhunderts relativ wohlhabenden Ein-
wohner von Weingarten trugen beim Übergang 
an Baden schwer an den Folgekosten der voran-
gegangenen Kriege, 15 und noch 1805 verfolgte 
die zuständige Oberamtsverwaltung das Ziel, 
„die sich sehr hoch belaufende Ausstände zu 
Weingarten herunter zu bringen". 16 In einigen 
Fällen mussten sich sogar die badischen Be-
hörden darum bemühen, für die Weingartener 
Amtleute ausstehende Lohnzahlungen der Kur-
pfalz17 oder auch, wie im Falle des ehemaligen 
Deutschordenspflegers Franz Anton Mersy, von 
der württembergischen Regierung einzu-
treiben.18 An der insgesamt eher negativen 
Bilanz änderten auch vereinzelte ökonomische 
Erwartungen nichts, die etwa den Karlsruher 
Baudirektor Friedrich Weinbrenner schon im 
Dezember 1802 nach Weingarten führten. Die 
Entdeckung qualitätvoller Tuffsteine auf dieser 
neubadischen Gemarkung, so befand er, könne 
für die bevorstehende Erweiterung der 
Residenzstadt Karlsruhe mehrere Millionen 
Gulden wert sein, zumal Tuff ein hervor-
ragender und langlebiger Baustoff sei , aus dem 
schon die Römer bedeutende Bauwerke er-
richtet hätten. Aus Weingartener Tuffstein 
wurde schließlich ein kleines Gebäude im 
Fasanengarten hinter dem Karlsruher Schloss 
aufgeführt, von einer Ausbeutung der Lager-
stätte in größerem Stil und ökonomischen 
Gewinnen ist jedoch in den zeitgenössischen 
Akten nicht mehr die Rede.19 

Leicht jedenfalls war die Aufgabe nicht, 
diese Neuerwerbungen in den badischen Staats-
verband einzugliedern, und insgesamt hatten 
die markgräflichen Beamten kaum Hoffnung, 
im Lauf der nächsten drei Jahrzehnte einen 
Nutzen aus dem armen kurpfälzischen Terri-
torium zu ziehen.20 Dessen bayerische Vor-
besitzer, durch reiche geistliche Herrschaften 
opulent entschädigt, überließen es dem ba-
dischen Markgrafen nicht ohne eine gewisse 
Schadenfreude.21 Kritisch notierte daher der 
Heidelberger Historiker Ludwig Häusser vier 
Jahrzehnte nach diesen Ereignissen: ,,So 
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Blick auf den Weingartener Turmberg von der Straße nach Jöhlingen aus (Mitte des 20. Jahrhunderts). Aus dem ehemals kur-
pfälzischen Wachtturm ist längst - nachdem Zinnen, Schutzgitter und ein Fahnenmast angebracht wurden - ein moderner Aus-
sichtsturm geworden, der gegenwärtig das kleine Museum des örtlichen Bürger- und Heimatvereins beherbergt. Eine erstaun-
liche Feststellung wird übrigens derjenige machen, der den höhergelegenen Aussichtsturm auf dem Durlacher Turmberg 
besteigt, dort eine Münze in das Fernrohr wirft und es nach Weingarten richtet: Man erkennt, dass die Strecke von Dur/ach über 
den Weingartener Turmberg hinweg zur Michaelskapelle bei Untergrombach als eine gerade Linie erscheint! 

endigte die Geschichte der Kurpfalz; wer wollte 
bei einem unbefangenem Blick auf das letzte 
Jahrhundert ihrer Zustände das Ende be-
klagen? An wenig Stellen der deutschen Ge-
schichte hat Fremdherrschaft und kriegerische 
Barbarei, der Druck der Fürsten und ihrer 
Räthe, das Schleichen der Priester und ihrer 
Gesellen tiefer in das Mark des Volkes und 
Landes eingewühlt, als in der Pralz; dies 
Paradies des deutschen Landes hat mehr Epo-
chen der Oede und Zerstörung gesehen, als der 
Blüthe/"22 Das macht begreiflich, warum ein 
großer Teil der Bevölkerung den Regierungs-
wechsel offenbar begrüßte und in dieser 
Umbruchzeit nur wenig Anhänglichkeit an das 
alte Fürstenhaus bewies.23 
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Obwohl über das Schicksal der aufgelösten 
Territorien noch kein endgültiger formaler 
Beschluss der zuständigen Reichsdeputation 
erfolgt war, begann auch das künftige Kurfürs-
tentum Baden bereits im Herbst 1802 mit der 
zunächst provisorischen Besetzung seiner 
neuen Gebiete. Drei Okkupationskommissionen 
wurden gebildet, von denen diejenige unter dem 
Geheimen Rat Freiherr von Wöllwarth für die 
Besetzung der Pfalz zuständig war.24 Nach vor-
heriger Information an den jeweiligen Gemein-
devorstand wurden die Besitzergreifungs-
patente auch an die örtlichen Rathäuser im 
Oberamt Bretten angeschlagen, außerdem die 
alten landesherrlichen Wappen durch die neuen 
badischen ersetzt. Ansonsten war die Reichwei-
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te dessen, was sich in Dorf und Stadt ver-
änderte, im Moment noch sehr gering. 

Auch das Protokollbuch Weingartens zeigt 
in der eigentlich „heißen Phase" zwischen 
September und Dezember 1802 wenig Auf-
geregtheit. Vieles in der örtlichen Verwaltung 
lief weiter wie gehabt, und inmitten einer 
eigentlich gravierenden Umbruchsituation ist 
in den Niederschriften doch nur, wie bislang 
schon, von Heiratsgesuchen die Rede, von einer 
Reparatur der öffentlichen Uhr, von Aufent-
haltsgenehmigungen, Grundstücksverkäufen, 
dem Überschreiten der Sperrstunde, Schuldver-
schreibungen und Diebstahlsanzeigen. Erst als 
letzter unter mehr als einem Dutzend Einzel-
punkten wird schließlich am 19. Oktober 1802 
ein auf die Staatsveränderung Bezug neh-
mender Eintrag im Protokollbuch festgehalten. 
Das Oberamt Bretten teilte seinen Gemeinden 
mit, laut Nachricht der markgräflich-badischen 
Regierung werde eine Kavalleriepatrouille zur 
„ Visitirung" entsandt, um die kurpfälzischen 
Lande in Augenschein zu nehmen. Mannschaft 
und Pferde seien im Bedarfsfall gegen 
Bezahlung zu verpflegen. Auf Weisung ihrer 
Ortsverwaltung sollten die Weingartener Bür-
ger daher ein gewisses Quantum Heu aufkaufen 
und in Rationen abwiegen lassen, um es, falls 
erforderlich, den badischen Reitern verfügbar 
zu machen. 

Erst zwei Monate später, am 14. Dezember 
1802, kommt das Weingartener Protokollbuch 
noch einmal auf das Ende der Kurpfalz und den 
Übergang an Baden zu sprechen. Das Oberamt 
Bretten forderte Nachricht von der Gemeinde-
verwaltung, ,,ob von seilen des margräflichen 
Baadischen Militairs die civil besiznahms 
Patente nebst denen hochfürstlichen Wappen 
angeschlagen worden" seien. Weingarten ant-
wortete, die Patente seien zwar am 10. Dezem-
ber, also vier Tage vorher, ausgehängt worden, 
neue badische Wappen aber habe man bisher 
noch nicht angebracht.25 

„DER NEUE UNTERTHAN VON 
WEINGARTEN LEIDET!" 

Das alles klingt wenig einschneidend und 
war es zunächst wohl auch. Die territoriale Neu-
ordnung von 1802/03 stellte, was die Städte und 
Dörfer anbelangte, noch nicht die eigentliche 
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Veränderung dar, sondern einzig deren Voraus-
setzung. Die Umstrukturierung selbst setzte, 
wie zu erwarten, erst danach ein, als sich die 
badischen Behörden dem akuten Problem einer 
durchgreifenden Behördenreform, der „ad-
ministrativen Integration" ihrer neuen Terri-
torien zuwandten.26 Für Weingarten bedeutete 
es zunächst, dass sich das Verwaltungszentrum 
änderte - nicht mehr Bretten war fortan der 
Sitz des Oberamtes, sondern das 7,5 Kilometer 
entfernte Durlach, was ja, gerade auch im geo-
graphischen Sinn, durchaus naheliegend war. 

Direkt betroffen war Weingarten von der 
Einteilung des jungen badischen Landes in drei 
Staatsverwaltungsbezirke, wie sie das erste 
Organisationsedikt des Jahres 1803 regelte. Am 
Bodensee entstand das ,,Badische obere Fürs-
tentum", während die „Badische Markgraf-
schaft" fortan sowohl die süd- wie mittel-
badischen Territorien bis einschließlich Wein-
garten umfaßte; die „Badische Pfalzgrafschaft 
am Rhein" schließlich reichte von Weingartens 
nördlichem Nachbardorf Untergrombach bis 
über Heidelberg und Mannheim hinaus an die 
hessische Grenze. Als einziger Ort der 
ehemaligen Kurpfalz wurde Weingarten damit 
jenem Teil des Landes zugeschlagen, der am 
ehesten dem alten Territorium der bisherigen 
Markgrafschaft Baden entsprach, und markierte 
zugleich einen seiner nördlichsten Punkte.27 

Am unmittelbarsten durch die politischen 
Veränderungen der Jahreswende 1802/03 tan-
giert wurden zweifellos die örtlichen Amt-
männer, deren Arbeitsfelder und Kompetenzen 
sich unter dem Einfluss der Neuregelungen im 
badischen Staat bisweilen gravierend ver-
änderten. Manche von ihnen gerieten dadurch 
zeitweilig in einen gewissen Loyalitätskonflikt. 
Im Herbst 1803, rund ein Jahr nach der Zivil-
besitznahme des Territoriums, hatten die 
Weingartener wie alle neubadischen Landes-
kinder den Huldigungseid auf ihren Kurfürsten 
zu schwören. Die Bürgerschaft gelobte, treu 
und gehorsam zu sein „dem durchlauchtigsten 
Fürsten und Herrn, Karl Friderich, Marggrafen 
zu Baden und Hochberg, des Hf eiligen] 
R{ömischen/ Reichs Kurfürsten, Pfalzgrafen bei 
Rhein, Fürsten zu Constanz, Bruchsal und 
Ettenheim, Landgrafen zu Sausenberg, Grafen 
zu Eberstein, Odenheim und Gengenbach auch 
Salem und Petershausen, Herrn zu Rötteln, 
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ßadenweiler, Lahr und Mahlberg, Lichtenau, 
Reichenau und Oehningen, unserem gnä-
digsten Kurfürsten und Herrn, als euerem 
rechtmäsigen Landesfürsten, und dereinst 
Höchstdessen Erben und Nachkommen in der 
Regierung". Die herrschaftlichen Gebote werde 
man halten, Schaden von Dorf und Land 
abwenden, ,,in Feind- und Feuersnöthen 
treuliche Hülfe und Rettung leisten und alles 
dasjenige thun, was getreue Unterthanen ihrem 
obersten Herrn und Landesfürsten zu thun 
schuldig und pflichtig sind, alles getreulich und 
sonder Gefährde". 28 Franz Anton Mersy, der 
Weingartener Pflegereiverwalter des Deutsch-
ritterordens, erkundigte sich im Vorfeld der 
Huldigung bei den badischen Behörden, wie er 
sich denn bei diesem Anlass verhalten solle -
schließlich bildete der weltliche Besitz seiner 
Bruderschaft ein eigenes Herzogtum, und so 
gelte für ihn als einem Angehörigen des Ordens 
aufgrund kaiserlichem Mandat die Befreiung 
von anderweitigen Treueiden. Aber dennoch 
plagten Mersy Zweifel: Ihm war zu Ohren 
gekommen, dass man seinen Amtskollegen in 
Weinheim zur Huldigung nicht nur aufge-
fordert habe, sondern dass dieser sogar, als er 
sich weigerte, ,,hiezu gezwungen worden seyn 
solle". 29 

Andere Staatsdiener wie der Weingartener 
Amtskeller Theodori waren wiederum ganz 
direkt und bisweilen langfristig von der Neu-
organisation der Landesverwaltung betroffen: 
Sie mussten die Bürde vermehrter Aufgaben 
oder auch eine Versetzung fürchten. Als im Juli 
1803 derartige Gerüchte zu Theodori durch-
drangen, legte er in Bittschreiben die Gründe 
dar, warum er unbedingt in Weingarten bleiben 
oder allenfalls als Forstverwalter nach Bruchsal 
versetzt werden wollte. Er habe, ehe er den 
Dienst in Weingarten antrat, in schwerer 
Kriegszeit auf linksrheinischem Gebiet als 
Amts- und Gerichtsschreiber gearbeitet, sei bei 
der Flucht von dort um Hab und Gut ge-
kommen und „ward als Emigrant betrachtet". 
Bei einer Versetzung an anderen Ort sei er 
außer Stande, seinen vier Kindern die erfor-
derliche Erziehung und Ausbildung zu gewähr-
leisten.30 Schon jetzt, so schreibt er im August 
1804, darbe er und beschränke sich auf das 
Allernotwendigste: ,,Ich begnüge mich nemlich 
mit meinen 4 Kindern öfters mit einer einzigen 
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Symbol für den Anblick eines territorialen und politischen 
Flickenleppichs, den das Alte Reich vor der Säkularisation 
von 1803 und dem Entstehen größerer Mittels/aalen bot: 
Das Wappen an der ehemaligen Deutschordenspflegerei in 
Weingarten (heule evangelisches Pfarrhaus). Es entstand 
1748 unter Fürstbischof Clemens August von Bayern, der 
zugleich Deutschmeister und als solcher Reichsfürst war. 
Gebildet wird es aus dem Familien- und Reichswappen im 
inneren Herzschild, aus dem das schwarz-silberne Tatzen-
kreuz des Deutschritterordens hervorgeht. Die vier Felder 
geben u. a. die Wappen des Erzbistums Köln, der Bistümer 
Hildesheim, Paderborn, Münster und Osnabrück sowie der 
Grafschaften Pyrmont und Arnsberg wieder, deren weltli-
cher und zumeist auch geistlicher Herr Clemens August 
von Bayern war. 

(Gemeindearchiv Weingarten N/Kelch/68) 

Speise, eße des Abends oft nichts oft nur eine 
Suppe." 

Zwar behielt Theodori vorläufig seine An-
stellung als Amtskeller in Weingarten, musste 
jedoch bald erleben, wie sich seine Pflichten 
durch die Neuorganisation in Baden erheblich 
vermehrten, sich gar - wie er selbst berechnete 
- verdreifachten. Er klagte, ihm seien Aufgaben 
der Steuer- und Schatzungserhebung, die 
früher das Oberamt Bretten und die Amtskel-
lerei Durlach versehen hätten, nun ebenso 
zugefallen wie die Obliegenheiten der ehe-
maligen Deutschordenspflegerei und der Ein-
zug von Abgaben aus den verstreuten Wein-
gartener Besitzungen des aufgehobenen Klos-
ters Frauenalb. Dabei handele es sich um 
Hunderte von Kleinstbeträgen, deren Bei-
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treibung nun an ihm hafte - ,,ein einziger Ein-
zugsposten", so seufzte er, ,,veranlasset oft 
mehr schreiberei verdruß und Unannehmlich-
keit, als es viele andern nicht thun". Außerdem 
waren die schon bislang badischen Gemeinden 
Spöck und Staffort dem Sprengel der Amtskel-
lerei Weingarten zugeschlagen worden, und 
Theodori sah sich fortan gezwungen, seine 
Bücher „nach dem Altbadischen Rechnungsstyl 
zu führen", der ihm als ehedem kurpfälzischen 
Amtmann völlig fremd war. 

Vor dem Hintergrund dieser Mehrung von 
Aufgaben und Pflichten machte sich Theodori 
bei seinen Eingaben an die badischen Behörden 
ein durchaus schlagendes Argument zu eigen. 
Im Reichsdeputationshauptschluss von 1803 
war die Besitzstandswahrung sowohl der Ge-
meinden wie auch bei den Gehältern der Amt-
männer und Bediensteten in den aufgelösten 
Ländern festgeschrieben. Mit anderen Worten: 
Niemand sollte seine Privilegien, niemand seine 
Bezüge verlieren. Nun komme es aber, so Theo-
dori, doch wohl auf das gleiche heraus, ob ein 
Diener in seinem bisherigen Verdienst „ge-
schmälert" werde oder ob ihm bei gleichem 
Salär zahlreiche neue Belastungen aufgebürdet 
würden - ,,vom letztem Fall mache ich die 
traurige Erfahrung". Er zog daraus den 
Schluss, dass ihm fortan ein Schreiber als 
Gehilfe zustehe und es auch durchaus nicht 
unbillig sei, ihm „eine verhältnismäsige 
besoldungs zulag" zu gewähren.31 

Sein Taktieren, seine wiederholten For-
derungen und demgegenüber eine offenbar eher 
nachlässige Führung der Amtsgeschäfte sollten 
sich jedoch als folgenschwer erweisen. Gegen 
Theodoris vehementen Widerstand entschieden 
die vorgesetzten Behörden, die keine besonders 
hohe Meinung von seiner Arbeitsmoral hatten, 
im Jahre 1807, den Weingartener Kellereiver-
walter „in Pensions Stand zu versezen". Bei 
dieser Gelegenheit könne man außerdem seine 
Dienstgeschäfte der Amtskellerei Durlach 
zuschlagen und Weingarten als eigenständige 
Kellerei aufheben.32 

Das war ein entscheidender, ein ein-
schneidender Moment nicht nur für Theodori, 
sondern für die ganze Gemeinde. Früher, als der 
kurpfälzische Marktflecken eine politische Insel 
inmitten anderer Territorialherrschaften gewe-
sen war, hatte man zahlreicher Amtspersonen 
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vor Ort bedurft und Behörden eingerichtet, die 
ansonsten nur in Mittelzentren, nicht jedoch in 
einer Landgemeinde zu finden waren. Jetzt aber 
war Weingarten eben keine Insel mehr, sondern 
Teil der neuen „Landmasse" Baden - und eine 
Zusammenlegung von Dienststellen erschien 
der höheren Verwaltung durchweg als ein Akt 
der ökonomischen und organisatorischen Ver-
nunft. 

Die Gemeindeverwaltungen Weingarten, 
Spöck und Staffort wiederum empfanden die 
drohende Auflösung der Amtskellerei als einen 
gravierenden Verlust und als „bestürzende 
Nachricht". Gerade für Weingarten werde diese 
Veränderung der Ämterorganisation sehr nach-
teilig sein, da bislang die ortsansässigen Be-
amten ihr Einkommen auf ihre Lebenshaltung 
verwendet und damit das Erwerbsleben in der 
Gemeinde gefördert hätten, ,,was durch Auf-
hebung hiesiger Amtskellerei verfahren geht 
und uns durch deren Versezung in einen andern 
Ort doppelt belastet". Außerdem bedeute die 
Verlegung der Kellerei nach Durlach eine 
erhebliche Bürde für den einzelnen Wein-
gartener Bürger und Schuldner, ,,wenn er we-
gen jeder Kleinigkeit über Feld gehen, seine 
schäzbare Zeit verlieren, und durch weitere 
Kosten seine Lasten verdoppelt würden!" So 
argumentierten die Weingartener lebhaft dafür, 
die Amtskellerei - modern gesprochen: das 
Finanzamt - am Ort zu belassen, und rückten 
dabei auch den schieren Eigennutz des 
badischen Staates in den Blick: ,,Selbst das 
höchste Interesse muß durch diese Auflösung 
leiden; der Bürger hat, wenn er seine Schuldig-
keit im Ort abtragen kann, alle Tage Gelegen-
heit solches zu thun, - ist diese Stelle entfernt, 
so zögert er immer damit, sein täglicher Erwerb 
geht in seinen Bedürfnissen auf - und wenn der 
endliche Termin zu Abtragung seiner Schuldig-
keilen kommt, so ist sein Erwerb fort - seine 
Schuldigkeiten häufen sich auf - und zulezt ist 
er nimmer im Stand, zu zahlen." Und dies 
könne doch wohl nur zum Schaden der gnä-
digsten Herrschaft und des öffentlichen Finanz-
wesens sein.33 

Für Weingarten war der letztlich unabwend-
bare Verlust einer eigenen Amtskellerei umso 
schwerwiegender, als der Ort schon Jahre zuvor 
die Deutschordenspflegerei sowie die Ausfautei 
und - als ein eigenes Amt ,,für die Justiz-Pflege" 

Badische Heimat 2/2003 



- die Gerichtsschreiberei verloren hatte, 
letztere an die Stadtschreiberei Durlach. Eine 
Zeitlang machte sogar das Gerücht die Runde, 
auch der Sitz der örtlichen Handwerkerzünfte 
solle in die Amtsstadt verlegt werden. Gegen das 
Abziehen der Gerichtsschreiberei hatten der 
Weingartener Rat, die Gerneindedeputierten 
sowie der Bürgerausschuss 1804 schon in ähn-
licher Weise argumentiert, wie sie es noch 1807 
gegen den Verlust der Amtskellerei taten. Zent-
raler Beweisgrund war die Vereinfachung der 
Verwaltungsgeschäfte vor Ort für den einzelnen 
Bürger: ,,Dieser Bequemlichkeit wär die treu 
gehorsamste Gemeinde Weingarten sicher 
beraubt, wenn die Hülfs oder Rathsbedürftigen 
erst nach Dur/ach deswegen reisen - auf ihre 
Abfertigung warten - und inzwischen das Geld 
verzehren müsten, weil ihnen durch die - mit 
mehrern Arbeiten beschäftigte dortige Stadt-
schreiberei nicht gleich aufgewartet - auch der 
Fall der Abwesenheit des Stadtschreibers oft 
eintretten kann." Sogar vonseiten des Ober-
amtes Durlach erhielten die Weingartener 
Schützenhilfe, da auch diese Behörde die 
momentane Situation als sehr unglücklich 
ansah: Denn einerseits ruhte die Gerichts-
schreiberei in Weingarten, andererseits ver-
weigerte die Durlacher Stadtschreiberei die 
vollurnfängliche Übernahme der Amtsgeschäfte, 
„ehe sie bestimmt weiß ob und unter welchen 
Bedingungen der Ort Weingarten ihrem Ge-
schäfts Kreiß zugewiesen wird". Auch das Ober-
amt selbst, das die entstandene Lücke in den 
Jahren 1803 und 1804 zeitweilig zu schließen 
suchte, um „dieser Stockung und denen daraus 
entsteigenden grasen Nachtheilen ein Ende zu 
machen", vermochte die Aufgaben der vakanten 
Schreibereistelle nicht vollständig abzudecken. 
,,Mitten inne", so bemerkte die Durlacher Be-
hörde am 6. Juli 1804 sorgenvoll, ,,steht der 
neue Unterthan von Weingarten und leidet!" 

Wie schon Amtskeller Theodori im Streit 
um Gehaltserhöhung und die Anstellung eines 
Gehilfen, so argumentierte nun auch die 
Gemeinde Weingarten mit den Bestimmungen 
des Reichsdeputationshauptschlusses und zwi-
schenzeitlich erlassener badischer Dekrete: Man 
habe den Kommunen die Wahrung ihrer 
tradierten Besitzstände zugesagt und „den neu 
erworbenen landen, Städten und Dörfern die 
unverrückte Handhabung in ihrer vorigen Ver-
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fassung durch landesherrliches Manifest ver-
sicheret". Daher muss die endgültige Ent-
scheidung des Kurfürsten vorn Januar 1805 in 
Weingarten zu Enttäuschung und Ernüch-
terung geführt haben. Das Argument, die 
Weingartener hätten bei Amtsgeschäften in 
Durlach Kosten und zusätzlichen Aufwand zu 
tragen, könne so nicht stehen bleiben, denn 
„dieses treffe bei allen Dörfern im ganzen lande 
ein, und es stehe bei jedem, ob und wieviel er 
verzöhren wolle, und was nothwendig verzöhrt 
werden müsse, werde lang nicht so viel be-
tragen, als die Aufstellung eines eigenen Amt-
schreibers zu Weingarten die Gemeinde kosten 
würde". Und dass Weingarten eine eigene 
Justizinstanz benötige, verdiene um so weniger 
als Argument berücksichtigt zu werden, als man 
nicht gewillt sei, ,,die Processe einer von jeher 
unruhig gewesenen Gemeinde zu begünstigen". 
Dem Ortsgericht werde man künftig nur noch 
solche Kompetenzen zugestehen, ,,welche nach 
der badischen Einrichtung den Vorschriften 
überlassen sind". 34 

Die dunkle Bemerkung von der seit ,Jeher 
unruhig gewesenen Gemeinde" dürfte sich auf 
verschiedene Konflikte zwischen Dorf und 
Landesherrschaft in den zurückliegenden Jahr-
zehnten beziehen, insbesondere auf eine regel-
rechte Rebellion, in die ein langwieriger Streit 
um die Nutzung der Gemeindewälder schließ-
lich gemündet war. Nachdem man in dieser 
Frage schon 1789 eine Klage des kurpfälzischen 
Marktfleckens gegen die Landesverwaltung mit 
einem Kompromiss vorläufig beigelegt hatte, 
war der Streit 1801 erneut hochgekocht: Die 
Weingartener brachten die im Rathaus archi-
vierten Akten der damaligen Verhandlungen an 
sich und bedrohten Beauftrage des Brettener 
Oberamtes. Es kam zu Tumulten im Dorf, die 
schließlich Mitte Juli 1801 durch den Einsatz 
von 150 kurpfälzischen Dragonern nieder-
geritten wurden. Verletzte blieben zurück, 
Schimpfworte gingen hin und her, Scheiben 
wurden eingeworfen35 - all dies ein starkes Jahr 
vor dem Übergang Weingartens an Baden, und 
so brachte der Ort neben seinen Schulden und 
einer langfristig nicht mehr zweckmäßigen Ver-
waltung auch den Ruf eines unruhigen, reni-
tenten Fleckens mit in den neuen Staatsverband. 

Angesichts der Verluste, die über das Dorf 
im Hinblick auf seine Behördenstruktur herein-
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Blick vom Turmberg auf die Weingartener Ortsmitte. Die Errichtung einer neuen steinernen Brücke über den Walzbach beim 
Marktplatz (links der Bildmitte zu erkennen) war anfangs des 19. Jahrhunderts eine der ersten badischen Baumaßnahmen im 
ehemals kurpfälzischen Flecken. Konzipiert wurde sie von Johann Gottfried Tulla, dessen Name in erster Linie mit der Regu-
lierung des Oberrheins verbunden wird. Die marode Vorgängerin der heutigen„ Tullabrücke" hatte das Passieren des Walzbachs 
bei Hochwasser zur Gefahr für Leib und Leben werden lassen; ihr Beseitigen und Ersetzen löste für Weingarten und den überörl-
liehen Verkehr durch das Dorf ein jahrhundertealtes Problem. (Gemeindearchiv Weingarten N/Kelch/681 
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brachen, nutzte die örtliche Verwaltung jede 
Gelegenheit, das ein oder andere Amt für den 
Marktflecken zu erhalten oder gar neu zu 
errichten. Als es 1804 um den Abzug von Aus-
fautei und Gerichtsschreiberei ging, forderte 
sie, es solle doch „wenigstens dem Landescom-
missaire sein Wohnsitz in Weingarten ange-
wiesen - und die Gerichtschreiberei zugleich 
übertragen werden". 36 Und als 1807 auch die 
Amtskellerei aufgehoben wurde, suchten die 
Weingartener noch einmal um die Wiederher-
stellung einer eigenen Gerichtsschreiberei 
nach.37 Es blieb dabei: Fünf Jahre nach dem 
Übergang an Baden waren sämtliche höheren 
Dienststellen aufgelöst und/oder abgezogen. Auf 
dörflichem Niveau erlitt Weingarten damit ein 
Schicksal, wie es ehemals fürstbischöflichen 
Residenzen und Hauptstädten in noch ungleich 
stärkerem Maße widerfuhr. Der Verlust politi-
scher und ökonomischer Strukturen, die immer 
auch das Selbstbewusstsein der Bürgerschaft 
und den Rang einer Stadt oder Gemeinde nach 
außen maßgeblich bestimmten,38 gehörte da-
mit für die Bewohner des Marktfleckens zu den 
frühen prägenden Erfahrungen des territorialen 
Wandels. 

BADENER, NICHT KURPFÄLZER 

Über Sonderwege und spezifische örtliche 
Entwicklungen im Zeitalter der Säkularisation 
sprechen heißt auch, über Fragen nachzu-
denken, auf die es am Ende vielleicht keine be-
friedigenden Antworten gibt. Wissen wir denn 
beispielsweise, welches „Staatsgefühl" sich wie 
lange bei den Weingartenern hielt oder wann 
sich neue, veränderte landsmannschaftliche 
Gefühle und Loyalitäten einstellten - konkret: 
wie sehr sie sich über das Jahr 1803 hinaus als 
Kurpfälzer fühlten und ab wann sie schließlich 
badisch dachten? Veränderte der Verlust ihrer 
territorialen Insellage mit allen Vorzügen und 
Nachteilen das Empfinden der Menschen im 
Dorf? Und ganz unabhängig davon, als was sie 
sich selbst gesehen haben mögen: Wie wurden 
sie von den anderen gesehen, etwa von den 
Bewohnern ihrer teils schon seit Jahrhunderten 
badischen Nachbarorte? 

Dass es entsprechende Abgrenzungen gab, 
erschließt sich nur aus Indizien. Am 16. Dezem-
ber 1802, wenige Tage nach der Zivilbesitz-
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nahme Weingartens, erschien der Wössinger 
Bürger Christoph Hartfelder wegen einer Klage-
sache vor dem Ortsgericht und wurde im Pro-
tokoll ausdrücklich als „alt Margräflich Baa-
discher Bürger" bezeichnet, ebenso am 20. De-
zember ein Mann „aus dem alt margräflichen 
Baadischen Oberamt Ettlingen gebürtig". 39 

Mag es angesichts solcher Unterscheidungen zu 
Fällen gekommen sein, dass diese ,,Altbadener" 
jetzt vielleicht ein wenig despektierlich auf die 
„Neubadischen" herabblickten? Wie wurden 
die Weingartener auf den Durlacher Amts-
stuben behandelt, und wie fü h 1 t e n sie sich 
dort behandelt? Wich der objektive Umgang 
zwischen Alt- und Neubadenern vom sub je k-
t i ve n Empfinden der einen wie der anderen 
ab? Uns bleibt vorläufig nur diese interessante 
Frage - eine eindeutige Antwort wird uns die 
Quellenlage wohl kaum je erlauben. 

Viel „Kurpfälzisches" in Denken und Emp-
finden jedoch scheint im einstigen Oberamt 
Bretten und so auch in Weingarten längerfristig 
nicht verblieben zu sein. Mögen sich die Ein-
wohner der Gemeinde heute als Weingartener, 
als Badener, als Baden-Württemberger, als 
Deutsche, als Europäer oder als Weltbürger 
definieren - als Kurpfälzer jedenfalls wird sich 
wohl kaum ein Ortsgebürtiger verstehen. 
Dahingegen prägte sich in den rechtsrhei-
nischen Kernlanden der ehemaligen Kurpfalz, 
im Rhein-Neckar-Raum um Heidelberg und 
Mannheim, bald nach 1803 ein regelrechtes 
landsmannschaftliches Bewusstsein aus.40 Das 
frühe 19. Jahrhundert war für die Deutschen 
der Augenblick, da sich aus einer Melange von 
Landschaft und Geschichte, Brauchtum, Mund-
art und Heimatgefühl regionale Identität heran-
bildete und da zwar nicht der politische, wohl 
aber der mentale Begriff der Kurpfalz weit-
gehend seine heutige Ausprägung erhielt. 

Der Umstand, dass sich eine vergleichbare 
kurpfälzische Mentalität im Raum Bretten und 
Weingarten nicht zu entwickeln oder zu halten 
vermochte, lässt sich daher keineswegs nur mit 
der vordergründigen Feststellung erklären, 
dieser Raum gehöre ja geographisch und von 
seinem Dialekt her nicht zu „der" Kurpfalz. Denn 
wenn erst anfangs des 19. Jahrhunderts über-
haupt angedeutet wurde, was denn die Kurpfalz 
(noch) sei, wäre doch zumindest eine Selbstdefi-
nition auch der Brettener, der Heidelsheimer, der 
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Zaisenhausener und der Weingartener in diese 
Richtung denkbar gewesen - und vielleicht 
würde sich dann bis heute ein kurpfälzisches 
Bewusstsein über den Rhein-Neckar-Raum 
hinaus auch nach Süden erstrecken. 

Aber es fehlte wohl schon an den Ansätzen, 
so nahe der Residenzstadt Karlsruhe etwas an-
deres als eben ein badisches Bewusstsein zu ent-
wickeln. Vielleicht der wichtigste Grund dafür 
dürfte sein, dass eigentlich nur die einstigen 
kurpfälzischen Zentren und Residenzen - Hei-
delberg, Mannheim, Schwetzingen - eine Iden-
tifikation mit der regionalen Geschichte, mit 
einer großen Vergangenheit ermöglichten und 
dass nur dort angesichts von Burgen, Kirchen, 
Schlössern, Landschaften und Gärten eine 
Erinnerung an das möglich war, was die Kur-
pfalz einmal politisch und kulturell gewesen ist. 

Vergleichbare identitätsstiftende Bauten 
und Relikte hat es im ehemaligen Oberamt 
Bretten - das noch dazu kein geschlossenes 
Ganzes, sondern ein räumlich zerrissener Fli-
ckenteppich war - nicht gegeben. Das Oberamt 
war eine Verwaltungseinheit gewesen, und Ver-
waltungseinheiten taugen selten als Motiv für 
patriotische oder landsmannschaftliche Gefüh-
le. Sie sind eine rationale Größe, ein Produkt 
des Notwendigen und der Zweckmäßigkeit, aber 
eben nicht eine Triebfeder der Identifikation. 
Durch die Orientierung der Weingartener hin 
auf die neue (und nahe) Residenz in Karlsruhe 
bildete sich bald auch in diesem Ort das aus, was 
historisch gemeinhin als badischer (Ver-
fassungs-)Patriotismus verstanden wird. 

LIEBE KINDER EINES LIEBEN 
VATERS? 
DIE WEINGARTENER IM 
BADISCHEN STAAT 
Dieses Bewusstsein, Badener zu sein, ent-

stand in Weingarten trotz verschiedener Ent-
täuschungen, vor allem trotz des schmerzlichen 
Verlustes der ausgeprägten örtlichen Behörden-
struktur. Im ganzen jedoch regierte der Kur-
fürst und spätere Großherzog von Karlsruhe 
aus in einer Weise, die eine Integration der 
neuen Landeskinder in den badischen Staat 
sehr erleichterte. Die Befreiung von der zumin-
dest ungeliebten, wenn auch kaum mehr drü-
ckenden Leibeigenschaft, die in der Markgraf-
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schaft Baden schon 1783 abgeschafft worden 
war, fand nach 1802 ebenfalls in der rechtsrhei-
nischen Pfalz Anwendung.41 Auch ansonsten 
zeigte sich der badische Landesherr als ein 
toleranter Fürst, in politischen wie in Religions-
fragen. Karl Friedrich regierte fortan über ein 
Land, dessen gesamte oberste Verwaltung wie er 
selbst fast durchweg protestantisch war, sah 
sich aber nach der Säkularisation großer geist-
licher Territorien einer katholischen Bevölke-
rungsmehrheit von zwei Dritteln seiner Landes-
kinder gegenüber. Daher erließ er schon wenige 
Monate nach dem Übergang der neuen Länder 
an Baden ein Religionsedikt, das auf den offenen 
Umgang der Konfessionen miteinander abzielte. 
Bekenntnisfragen sollten bei der Anstellung von 
Staatsdienern und -beamten keine Rolle spielen 
dürfen, ebenso wenig bei Eheschließungen und 
Taufen. Vor allem aber wurden beide Kon-
fessionen ermahnt, ,,einander für ihren Glau-
ben und Kirchen=Gebräuche Achtung zu er-
zeigen, mithin sich aller verkleinerlichen Reden 
und Handlungen gegen andere Religionsver-
wandte zu enthalten, nie Scherz oder Spott 
über Gegenstände sich zu erlauben, welche für 
den andern Gegenstände des religiösen Cultus 
sind". 42 Eine solche Gesinnung hatte für das 
konfessionell durchmischte Weingarten durch-
aus praktische Bedeutung: Um 1800 gehörten 
rund 70% dem reformierten oder lutherischen 
Bekenntnis an, 30% der Bevölkerung waren 
katholisch, und selbst die Stellen der Gerichts-
verwandten hatte man schon in kurpfälzischer 
Zeit annähernd nach Proporz zu besetzen ver-
sucht.43 Insgesamt ist im badischen Religions-
edikt von 1803 eine Toleranz vorgezeichnet, die 
sich schließlich darin fortsetzte, dass das Land 
1818 durch Billigung des Großherzogs eine 
eigene Verfassung erhielt - ein Akt, der für 
Deutschland als einer der ersten Höhepunkt in 
der Geschichte des liberalen Denkens im Sinne 
der Gewährung von Bürgerrechten gilt (mag er 
daneben auch durchaus handfest auf die 
Sicherung der Einheit und Macht des Staates 
abgezielt haben).44 

27 Jahre nach dem politischen Ende der 
rechtsrheinischen Kurpfalz, im Mai 1830, kam es 
zum Beweis, dass die Weingartener einerseits 
gute Badener geworden, andererseits aber auch -
wie wohl die Bürger der meisten Gemeinden - in 
vieler Hinsicht Lokalpatrioten geblieben waren, 

Badische Heimat 2/2003 



,,, ... . 
,I , 

' -
. ,t-: 

Ein eindrucksvolles Stück badischer Geschichte - nicht trotz, sondern gerade wegen der vielen durchgestrichenen und über-
schriebenen Passagen. Nachdem die Bürger der Stadt Heidelsheim, wie Weingarten bislang eine kurpfälzische Exklave, im Jah-
re 1803 den Huldigungseid auf den neuen Kurfürsten von Baden geleistet hatten, verschwand der handschriftliche Text 
zunächst in den Akten. Vier Jahre später - aus dem Kurfürsten war unterdessen ein Großherzog geworden und damit eine neue 
Eidesformel erforderlich - holten die Heidelsheimer diese ursprüngliche Fassung wieder hervor und aktualisierten sie. Hieß es 
bislang, man schwöre Treue „dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Karl Friderich, Marggrafen zu Baden", so gelobte man 
diese Jetzt „Sfeinejr Königlichen Hoheit dem Durchlauchtigsten Herrn Herrn Karl Friderich, Grosherzogen von Baden". Die 
Liste der adeligen Titel wurde nach dem Anfall des ehemals vorderösterreichischen Breisgau 1806 an Baden noch um den der 
„Herzogen von Zähringen" ergänzt, und den zuvor schon „gnädigsten Kurfürsten und Herrn " erhob man nun zum „gnädigsten 
und souverainen Grosherzogen". (Stadtarchiv Bruchsal , Abt. Heidelsheim A 4/1) 
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die in dem Moment ein ausgeprägtes Behar-
rungsvermögen bewiesen, wenn es um ihre kom-
munalen Rechte und um ihre Mitsprache bei 
Angelegenheiten des Dorfes und der Gemarkung 
ging. Eine Interessenkollision war freilich dann 
vorprogrammiert, wenn beide Ausprägungen der 
Loyalität (also Landes- und Lokalpatriotismus, 
überhaupt das Verhältnis von Dorf und Staat) 
gemeinsam auf den Prüfstand kamen. 

1830 kehrte der badische Großherzog von 
außerhalb in seine Residenz zurück und reiste 
dabei durch das Oberamt Durlach von Wein-
garten nach Karlsruhe. Die oberamtlichen 
Behörden beeilten sich, auf ganzer Länge der 
Strecke einen würdigen Empfang zu organi-
sieren und ließen es dabei nicht an einem 
gehörigen (Über-) Maß an protokollarischen 
Vorgaben fehlen. An der Gemarkungsgrenze zu 
Untergrombach wurde eine Ehrenpforte 
errichtet; exakt regelte man die Art und 
Bespannung der mit „Landmädchen" besetzten 
Festwagen, die den Großherzog dort in Sonn-
tagstracht und mit Blumensträußen zu emp-
fangen hätten. Selbst was den Abstand zwischen 
den einzelnen Bürgern betraf, welche die Spa-
liere bilden sollten, waren klare Arrangements 
vorgegeben Ueder habe „von dem andern acht 
Schritte entfernt" zu stehen). Angemahnt 
wurde weiter die Inbrunst, mit der das „Lebe 
hoch!" zu rufen sei, die Anwesenheit von 
Musikanten, die aber nur „anständige Lieder" 
singen und spielen durften, überhaupt ein 
ordentliches Verhalten der Leute, die alles 
Johlen zu unterlassen hätten und denen man 
seitens der Gemeinden einschärfen solle, ,,daß 
die feierliche Abholung eines Landesherrn 
keine Baurenhochzeit sey". Gerade von den 
Amtmännern und Staatsdienern erwartete man 
dabei besonderen „Eifer und Patriotismus" und 
ein gehöriges Maß an Enthusiasmus, ,,daß sie 
diesen Volkszug schön ins leben rufen". 

Bei all dieser vorherigen Organisation und 
trotz geradezu kleinlichem Protokoll war die 
Huldigung an den Großherzog sowohl von 
seiten der Beamtenschaft wie der ganzen 
Bevölkerung doch wohl durchaus ehrlich emp-
funden. Aber auch Probleme blieben nicht aus, 
und sie entzündeten sich an der Vorgabe des 
Oberamtes, es sollten die einzelnen Gemeinden 
den Großherzog nicht jeweils auf ihrer eigenen 
Gemarkung begrüßen, sondern in einem 

240 

gemeinsamen Zug von der Grenze zu Unter-
grombach an. Dieser Gedanke jedoch fiel bei 
den Weingartenern auf wenig fruchtbaren 
Boden. ,,Es gebe große Unannehmlichkeiten", 
so ging im Dorf die Rede, wenn man auch 
anderen Gemeinden würde erlauben müssen, 
den Großherzog auf Weingartener Gemarkung 
zu empfangen. Die Bürgerschaft machte 
geltend, dass die umliegenden Orte das Problem 
eigentlich ganz ähnlich sähen: ,,Ebenso haben 
sich Durlacher u[ndj Grötzinger schon ge-
äußert, daß ihnen unangenehm wäre, wenn 
andere Gemeinden ihren Gemarkungsßezirk 
auf diese Weise betreten würden." Ein Wein-
gartener Amtmann drohte gar, wenn es kein 
exklusives Recht für die Bürgerschaft gebe, den 
Großherzog zu empfangen, reite er im Zug nur 
so lange mit, wie unbedingt erforderlich und 
vorgeschrieben, dann könnten die andern 
seinetwegen alleine weiterziehen. 

Diese Protesthaltung richtete sich keines-
wegs gegen den Großherzog, sein Haus oder 
gegen das Land Baden, sondern einzig gegen die 
so empfundene Mißachtung der lokalen 
Gemeinderechte durch das Oberamt Durlach. 
Man sei selbst „mißmuthig" darüber, heißt es 
daher in einem Schreiben der Ortsverwaltung, 
dass die Bürger des Dorfes „die Gefühle ihres 
Herzens gegen die Hohe LandesHerrschaften 
nicht nach ihrer eigenen Weise und so unbe-
fangen wie liebe Kinder gegen ihren lieben 
Vater aussprechen und bezeigen dürfen". 
Allerdings mussten sich die Weingartener sagen 
lassen, es handele sich bei der Abholung des 
Großherzogs um offizielle Feierlichkeiten des 
gesamten Oberamtes, und daher könne sich die 
Begrüßung keinesfalls auf einzelne Orte be-
schränken. Jede Eifersucht einer Gemeinde auf 
die andere sei fehl am Platz, ,,und es kann hier 
von besonderem Gemarkungs-Recht keine Rede 
seyn". Auch jetzt wieder tadelte man, dass die 
Weingartener einmal mehr „den alten bekann-
ten Widerspruch zeigen". 45 

DORFAUTONOMIE UND 
ZENTRALSTAAT: 
EIN SPANNUNGSVERHÄLTNIS 
Diese Vorfälle weisen auf die häufige Kon-

frontation zwischen den unterschiedlichen 
politischen Ebenen hin: Dorf, Oberamt, Landes-
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herrschaft. Wenn der Übergang einer Gemeinde 
vom einen auf den anderen Staat sein Gewicht 
gehabt haben mag, so war es in erster Linie die 
Verteidigung der lokalen Teilautonomie, des 
relativen Selbstbestimmungsrechts der Ge-
meinden, entlang dessen bei auftretenden Kon-
flikten die Fronten verliefen. Dörfer stellten ihr 
lokales Interesse regelmäßig höher als die 
Anliegen von Amt und Land, und entsprechend 
war die Auseinandersetzung von Städten und 
Gemeinden mit Staat und Obrigkeit vor allem 
im deutschen Südwesten immer dann unaus-
weichlich, wenn eine Zentralinstanz die Kom-
petenzen der Kommunen zu beschneiden ver-
suchte. Zwischen dem 15. und dem 19. Jahr-
hundert lief im wesentlichen der Prozess des 

, / 1/111d/l/t/l 

Entstehens von Territorialstaaten auf Kosten 
der Gemeinderechte ab, und exakt zur selben 
Zeit rechneten Sozialprotest und Antietatismus 
zum beständigen Kern ländlicher Interessen-
artikulation. 46 

Deshalb wirken das wiederholte Reden von 
den „renitenten" Weingartenern und der offene 
Aufstand vom Juli 1801 nur auf den ersten Blick 
als eine bemerkenswerte lokale Eigentümlich-
keit. Tatsache ist demgegenüber, dass sich vor 
allem aus dem 18. und 19. Jahrhundert un-
weigerlich für fast jeden Ort ein Ereignis oder 
wenigstens ein Aktenstück vorgesetzter Behör-
den finden lässt, in dem die Obrigkeit - das 
Oberamt, das Land - die „andauernde halsstar-
rige Renitenz" der jeweiligen Bürgerschaft be-

Ein Lehrbrief mit kunstvoller Lithografie von Weingarten „im Großh/erzoglich/ Badischen Oberamts-Bezirke Durlach", ent-
standen im Revolutionsjahr 1849. Verglichen mit dem Gemälde aus dem späten 16. oder frühen 17. Jahrhundert fällt auf, dass 
der Ort sich räumlich praktisch nicht verändert hatte. Noch war keine nennenswerte Ausdehnung der Siedlungsflächen erfolgt, 
und der einzig auf den ersten Blick erkennbare Unterschied betrifft den Wacht- und Wartturm oberhalb des Dorfes. Hier prä-
sentiert er sich als die Ruine, die er nach den Kriegswirren des ausgehenden 17. Jahrhunderts für mehr als 150 Jahre war - ohne 
Haubendach und noch ohne die Zinnen, die ihm heute sein durchaus markantes Gepräge verleihen. 

(Gemeindearchiv Weingarten N/Kelch/68) 
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klagte. Auch die nähere und weitere Umgegend 
von Weingarten bietet dafür Beispiele in 
geradezu beliebiger Fülle: 
• Im Jahre 1730 befand sich der Ort Gondels-

heim nach einer Verweigerung von Fron-
diensten und Abgaben durch Teile der Ein-
wohnerschaft in einem mehrwöchigen Aus-
nahmezustand, der bis hin zur Besetzung 
des Dorfes durch Militär eskalierte und als 
,,Gonde!sheimer Rebellion" zahlreiche Ak-
ten in den Archiven hervorgebracht hat.47 

• Das Kloster Frauenalb, das auch in Weingar-
ten Besitz hatte, lag mit einigen seiner Dörfer 
lange in Konflikt wegen der Schweinemast in 
den Eichenwäldern des Albtals, was 1772 
schließlich in den offenen Aufstand und den 
Einsatz von Husaren gegen die rebellischen 
Burbacher mündete - die ratlose Äbtissin 
hatte zuletzt den badischen Markgrafen um 
militärische Unterstützung gebeten.48 

• Die Stadt Bruchsal führte in den l 780er Jah-
ren einen zähen Rechtsstreit mit dem regie-
renden Fürstbischof Damian August Philipp 
Karl von Limburg-Stirum um den Bau und 
die Finanzierung einer kostenintensiven 
Vorstadtmauer, der bis vor das höchste 
Reichsgericht getragen wurde. Nicht zuletzt 
wegen des Mauerstreites gärte es in der 
Stadt während der Epoche der Französi-
schen Revolution.49 

• Als 1799 eine Polizeiverordnung sämtliche 
Bewohner der Markgrafschaft Baden zwin-
gen wollte, einen von dem Heimatdichter 
und Theologen Johann Peter Hebel heraus-
gegebenen Almanach zu erwerben, bezogen 
die Karlsruher Kalenderverkäufer in Blan-
kenloch Prügel und wurden aus dem Dorf 
gejagt. Die Blankenlocher bewaffneten sich, 
weil sie gerüchteweise gehört hatten, in der 
Residenzstadt werde auf Rache gesonnen.50 

• Im speyerischen Jöhlingen kam es 1802 zur 
Auseinandersetzung von Bischof und Dom-
kapitel mit dem örtlichen Gemeinderat um 
hergebrachte Befugnisse, um Kompetenzen 
und die Zusammensetzung des Dorfge-
richts. Der Konflikt eskalierte bis hin zur 
Inhaftierung mehrerer Jöhlinger Gerichts-
männer im Bruchsaler Zuchthaus auf 
zunächst unbefristete Strafzeit; erst über ein 
halbes Jahr später wurden die Betroffenen 
wieder aus dem Arrest entlassen.51 
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Alle diese Beispiele belegen, dass der 
,,Gemeine Mann", der Gemeindebürger, keines-
wegs in solchem Maße zu Passivität und Teil-
nahmslosigkeit gegenüber dem politischen 
Geschehen verdammt war (und sich auch nicht 
dazu verdammen ließ), wie dies von Historikern 
häufig genug als eine langfristige Folge des ver-
lorenen Bauernkrieges von 1525 gesehen 
wurde. Im Gegenteil: Vor wie nach den terri-
torialen Veränderungen von 1802/03 rechteten 
die Gemeinden und Städte um die Erhaltung 
und Sicherung ihrer lokalen Teilautonomie, 
und es ist kein Geheimnis, dass die Frage der 
kommunalen Selbstverwaltung bis heute auf 
der politischen Tagesordnung steht. Ein Blick 
auf die Beständigkeit dieser Debatte unter-
mauert den oft gebrauchten, doch selten beleg-
ten Satz, man könne die Gegenwart nur ver-
stehen, wenn man die Geschichte kenne. Seit 
Jahrhunderten bedeutet Kommunalpolitik ein 
Spannungsverhältnis zwischen Gemeinde und 
vorgesetzten Behörden auf Amts-, Landes- und 
nationaler Ebene um die Verteilung von 
Rechten und Pflichten. 

Ein Stück weit lagen die Konflikte zwischen 
Gemeinden und spätabsolutistischem Staat vor 
200 Jahren auch darin begründet, dass dem 
Absolutismus auf der einen Seite ein ansatz-
weise demokratisches Element in den Dörfern 
mit Bürgerbeteiligung und Wahlen zu den 
Gemeindeämtern gegenüberstand. Hier Dy-
nastie und Zentralismus, dort Ansätze kom-
munaler Selbstverwaltung und freiheitliche 
Elemente - das konnte nicht zusammengehen. 
Auch deshalb sollte die westliche Staaten- und 
Wertegemeinschaft im 21. Jahrhundert nicht 
das Faktum aus dem Blick verlieren, dass ihre 
Ideen mit in dieser frühdemokratischen Praxis 
der Gemeinden wurzeln. 
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